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Art. 44  Ablösung 
 
Gefangene können von einer Beschäftigung oder einem Unterricht nach Art. 39, 40, 42 oder 43 Satz 2 
abgelöst werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder aus Gründen der 
Behandlung erforderlich ist oder wenn sich herausstellt, dass sie den Anforderungen nicht genügen.


